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57.) Bekanntmachung der 27. Änderungssatzung der Gebührensatzung zur 
Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Ochtrup vom  
13. Dezember 2001 
 

 

 

27. Änderungssatzung der Gebührensatzung zur Satzung über die  
Abfallentsorgung in der Stadt Ochtrup vom 13. Dezember 2001 

 

Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2023 aufgrund des § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) sowie der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233) folgende 27. Än-
derungssatzung der Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 
Ochtrup vom 13. Dezember 2001 beschlossen: 
 

§ 1 
 
§ 2 der Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Ochtrup vom  
13. Dezember 2001 erhält folgende neue Fassung: 
 
(1) Die Höhe der Abfallentsorgungsgebühren richtet sich nach Art und Größe der Restmüll-

tonne und der Bio-Tonne. 
 
(2) Die Abfallbeseitigungsgebühr beträgt jährlich für jeden Restmüll-Abfallbehälter: 

a. bei einem 80-l-Abfallbehälter 80,00 Euro 
b. bei einem 80-l-Abfallbehälter für eine Entsorgungsgemeinschaft 93,00 Euro 
c. bei einem 120-l-Abfallbehälter 120,00 Euro 
d. bei einem 240-l-Abfallbehälter 240,00 Euro 

 
In diesen Gebührensätzen ist die Gebühr für die Abfuhr der schadstoffhaltigen Abfälle 
gemäß § 5 Abs. 1, der sperrige Abfälle nach § 17 und Sonderentsorgungsmaßnahmen 
nach § 18 Abs. 1 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Ochtrup enthalten. 

 
(3) Die Abfallbeseitigungsgebühr beträgt jährlich für jeden Bio-Abfallbehälter: 

a. bei einem 80-l-Abfallbehälter 40,00 Euro 
b. bei einem 120-l-Abfallbehälter 60,00 Euro 
c. bei einem 240-l-Abfallbehälter 120,00 Euro 
 
Die Gebühr für den Stärkesack, der im Außenbereich, die nicht selbst kompostierten 
Bioabfälle aufnimmt, beträgt 1,00 Euro pro Stück. 

 
(4) Für die Bereitstellung von 50-l-Abfallsäcken, die über den örtlichen Einzelhandel vertrie-

ben werden, beträgt die Gebühr pro 50-l-Abfallsack 5,00 Euro. 
 

§ 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
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Bestätigung: 
 
Es wird nach § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommuna-
lem Ortsrecht – Bekanntmachungsverordnung (BekannmVO) vom 26.08.1999 (GV. NRW.  
S. 516), zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.11.2015 (GV. NRW. S. 741) bestätigt, 
dass der Wortlaut der vorstehenden Änderungssatzung mit dem Ratsbeschluss vom 
14.12.2023 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO verfahren worden 
ist. Hiermit wird die Bekanntmachung angeordnet. 
 
 
48607 Ochtrup, den 15.12.2023 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994  
(GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 
490), i. V. m. der Bekanntmachungsverordnung NRW in der zurzeit gültigen Fassung und § 11 Abs. 1 
der Hauptsatzung der Stadt Ochtrup vom 13.07.2018, zuletzt geändert mit Änderungssatzung vom 
18.12.2020, öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung NW gegen Satzungen, sonstigen Bestimmun-
gen und Flächennutzungsplänen nach Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
48607 Ochtrup, den 15.12.2023 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
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58.) Bekanntmachung der 9. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Ochtrup 
über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungs- 
gebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 23. Dezember 
2010 
 
 
 
9. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Ochtrup über die Straßenreinigung 

und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und 
Gebührensatzung) vom 23. Dezember 2010 

 
Auf Grund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV NW 2023), zuletzt ge-
ändert zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), 
der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NW) vom 
18.12.1975 (GV NW S. 706/SGV NW 2061), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 25.10.2016 (GV NW S. 868) und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NW S. 712/SGV NW 610), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233) hat der Rat der 
Stadt Ochtrup in seiner Sitzung am 14.12.2023 folgende 9. Änderungssatzung zur Satzung 
der Stadt Ochtrup über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebüh-
ren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 23.12.2010 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

Änderung Straßenverzeichnis ab 2024 
 
Das nach § 2 Abs. 1 der Satzung der Stadt Ochtrup über die Straßenreinigung und über die 
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren vom 01.01.2011 als Bestandteil der Satzung fest-
gelegte Straßenverzeichnis wird zum 01.01.2024 wie folgt geändert: 
 
Die Straßen „Mühlenpatt“ und „Pötterhorst“ werden in das Straßenverzeichnis aufgenom-
men. 
 

Straßenname Straßenbedeu-
tung 

Reinigungs-
häufigkeit 

Pflichtreinigung/Winter-
dienst 

Verpflichte-
ter S = Stadt         
A = Anlieger 

Mühlenpatt Anliegerverkehr 14-tägig 

Reinigung Fahrbahn A 
Reinigung u. Winterdienst 
1,50 m Gehbahn A 

Pötterhorst Anliegerverkehr 14-tägig 

Reinigung Fahrbahn A 
Reinigung u. Winterdienst 
1,50 m Gehbahn A 

 
 

§ 2 
 

§ 6 Absatz 4 der Satzung der Stadt Ochtrup über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 23. Dezember 
2010 erhält folgende neue Fassung: 
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Die Benutzungsgebühr je Meter Grundstücksseite (Abs. 1 – 3) beträgt jährlich 
 
a) für Straßen des überörtlichen Verkehrs 0,79 € 
b) für Straßen des innerörtlichen Verkehrs 1,06 € 
c) für Straßen, die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen 1,32 € 
d) für Fußgängerzonen und verkehrsberuhigte Zonen im Geschäftsbereich 

- mit innerörtlicher Bedeutung 13,05 € 
- mit Anliegerbedeutung 16,31 € 

 
 

§ 3 
 
Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft. 
 
 
Bestätigung: 
 
Es wird nach § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommuna-
lem Ortsrecht – Bekanntmachungsverordnung (BekannmVO) vom 26.08.1999 (GV. NRW.  
S. 516), zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.11.2015 (GV. NRW. S. 741) bestätigt, 
dass der Wortlaut der vorstehenden Änderungssatzung mit dem Ratsbeschluss vom 
14.12.2023 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO verfahren worden 
ist. Hiermit wird die Bekanntmachung angeordnet. 
 
48607 Ochtrup, den 15.12.2023 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994  
(GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. 
NRW. S. 490), i. V. m. der Bekanntmachungsverordnung NRW in der zurzeit gültigen Fassung 
und § 11 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Ochtrup vom 13.07.2018, zuletzt geändert mit 
Änderungssatzung vom 18.12.2020, öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung NW gegen Satzungen, sonstigen Bestimmun-
gen und Flächennutzungsplänen nach Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
48607 Ochtrup, den 15.12.2023 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
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59.) Bekanntmachung der Neufassung der Hundesteuersatzung der Stadt 
Ochtrup vom 15.12.2023 
 
 
 

Hundesteuersatzung der Stadt Ochtrup 
vom 15.12.2023 

 
 
Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2023 aufgrund des § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) sowie der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233) folgende Hunde-
steuersatzung der Stadt Ochtrup beschlossen: 
 
 

§ 1 
Steuergegenstand, Steuerpflicht, Haftung 

 
(1) Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Stadtgebiet. 
 
(2) Steuerpflichtig ist der Hundehalter. Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen Inte-

resse oder im Interesse seiner Haushaltsangehörigen in seinem Haushalt aufgenommen 
hat. Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemein-
sam gehalten. Ein zugelaufener Hund gilt als aufgenommen, wenn er nicht innerhalb von 
zwei Wochen beim Ordnungsamt der Stadt Ochtrup gemeldet und bei einer von diesem 
bestimmten Stelle abgegeben wird. Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder 
mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner. 

 
(3) Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat 

oder auf Probe oder zum Anlernen hält, wenn er nicht nachweisen kann, dass der Hund 
in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik bereits versteuert wird oder von der 
Steuer befreit ist. Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die Pflege, Verwahrung 
oder die Haltung auf Probe oder zum Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten über-
schreitet. 

 
 

§ 2 
Steuermaßstab und Steuersatz 

 
(1) Die Steuer beträgt jährlich, wenn von einem Hundehalter oder mehreren Personen ge-

meinsam  
a) nur ein Hund gehalten wird 59,00 Euro; 
b) zwei Hunde gehalten werden 78,00 Euro je Hund; 
c) drei oder mehr Hunde gehalten werden 96,00 Euro je Hund; 
d) gefährliche Hunde gehalten werden 600,00 Euro je Hund 
 
Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 3 gewährt wird, sowie Hunde, die zum Bestand 
eines Zwingers nach § 5 gehören, werden bei der Berechnung der Anzahl der Hunde 
nicht berücksichtigt; Hunde, für die eine Steuerermäßigung nach § 4 gewährt wird, wer-
den mitgezählt. 
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(2) Gefährliche Hunde im Sinne von Absatz 1 Buchstaben d) sind solche Hunde, 

a) die auf Angriffslust oder Kampfbereitschaft oder Schärfe oder andere in der Wirkung 
gleichstehende Zuchtmerkmale gezüchtet werden oder die eine Ausbildung zum 
Nachteil des Menschen, zum Schutzhund oder eine Abrichtung auf Zivilschärfe be-
gonnen oder abgeschlossen haben. Als Ausbildung zum Schutzhund zählt nicht die 
von privaten Vereinen oder Verbänden durchgeführte so genannte Schutzdienst- 
oder Sporthundeausbildung, sofern keine Konditionierung zum Nachteil des Men-
schen erfolgt; 

b) die sich nach dem Gutachten des beamteten Tierarztes als bissig erwiesen haben; 
c) die in gefahrdrohender Weise einen Menschen angesprungen haben; 
d) die bewiesen haben, dass sie unkontrolliert Wild, Vieh, Katzen oder Hunde hetzen 

oder reißen. 
Gefährliche Hunde im Sinne dieser Vorschrift sind insbesondere Hunde der Rassen 
1. Pitbull Terrier 
2. American Staffordshire Terrier 
3. Staffordshire Bullterrier 
4. Bullterrier 
5. Alano 
6. American Bulldog 
7. Bullmastiff 
8. Mastiff 
9. Mastino Espanol 
10. Mastino Napoletano 
11. Fila Brasileiro 
12. Dogo Argentino 
13. Rottweiler 
14. Tosa Inu 
sowie deren Kreuzungen untereinander sowie mit anderen Hunden. 
 

(3) Für Hunde gemäß Absatz 2, die aufgrund eines amtstierärztlichen Gutachtens von der 
Maulkorbpflicht befreit werden und für die eine entsprechende Bescheinigung seitens 
des Amtstierarztes vorgelegt wird, wird die Steuer nach § 2 Absatz 1 Buchstabe a) bis 
c), also wie für nicht gefährliche Hunde, berechnet.  

 
 

§ 3 
Steuerbefreiung 

 
(1) Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Stadt Ochtrup aufhalten, sind für 

diejenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen, wenn sie nachweisen 
können, dass die Hunde in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik versteuert wer-
den oder von der Steuer befreit sind. 

 
(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, die ausschließlich dem Schutz und 

der Hilfe Blinder, Tauber oder sonst hilfloser Personen dienen. Sonst hilflose Personen 
sind solche Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „B“, 
„BL“, „aG“, „GL“ oder „H“ besitzen. 
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(3) Weiterhin wird Steuerbefreiung auf Antrag gewährt für nicht zu Erwerbszwecken gehal-
tene Hunde, die  
a) an Bord von ins Schifffahrtsregister eingetragenen Binnenschiffen gehalten werden, 
b) als Gebrauchshunde ausschließlich zur Bewachung von nicht gewerblich gehalte-

nen Herden verwandt werden, in der hierfür benötigten Anzahl und 
c) als Gebrauchshunde im Forst-, Feld- oder Jagdschutz von Forstbeamten und von 

Angestellten im Privatforstdienst, von Berufsjägern, von beauftragten Feld- und 
Forstaufsehern und von bestätigten Jagdaufsehern verwandt werden, in der hierfür 
benötigten Anzahl. 

 
(4) Für gefährliche Hunde im Sinne des § 2 Abs. 2 wird eine Steuerbefreiung nach  

Absatz 3 nicht gewährt. 
 
 

§ 4 
Allgemeine Steuerermäßigung 

 
(1) Die Steuer ist auf Antrag auf die Hälfte des Steuersatzes nach § 2 Abs. 1 zu ermäßigen 

für 
a) Hunde, die zur Bewachung von Gebäuden, welche von dem nächsten bewohnten 

Gebäude mehr als 200 Meter entfernt liegen, erforderlich sind. Betriebsleiterwoh-
nungen und gewerblich genutzte Wohnungen in Gewerbe- und Industriegebieten 
gelten nicht als bewohnte Gebäude im Sinne dieser Satzung, 

b) Jagdhunde von Jagdausübungsberechtigten, sofern diese Inhaber eines Jagdschei-
nes sind, jedoch für höchstens zwei Hunde, 

c) Hunde, die zu Melde-, Sanitäts- oder Schutzzwecken verwendet werden und die 
dafür vorgesehene Prüfung vor Leistungsprüfern eines von der Stadt anerkannten 
Vereins oder Verbandes mit Erfolg abgelegt haben; die Ablegung der Prüfung ist 
durch das Vorlegen eines Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die Verwendung 
des Hundes in geeigneter Weise glaubhaft zu machen. 

 Die Anerkennung des Vereins oder Verbandes erfolgt auf Antrag, wenn glaubhaft 
gemacht wird, dass die antragstellende Vereinigung über hinreichende Sachkunde 
und Zuverlässigkeit für die Durchführung der Leistungsprüfung verfügt. 

 
(2) Für Hunde, die zur Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen erforderlich sind, ist 

die Steuer auf Antrag auf ein Viertel des Steuersatzes nach § 2 zu ermäßigen. 
 
(3) Für Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB-XII), Grundsicherung im 

Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41-46 SGB-XII) oder Bürgergeld (§§ 19-27 SGB-II) 
erhalten sowie für diesen einkommensmäßig gleichstehende Personen wird die Steuer 
auf Antrag um die Hälfte gesenkt, jedoch nur für einen Hund. 

 
(4) Für gefährliche Hunde im Sinne des § 2 Abs. 2 wird eine Steuerermäßigung nach den 

Absätzen 1 bis 3 nicht gewährt. 
 
 

§ 5 
Steuerermäßigung für Hundezüchter (Zwingersteuer) 

 
(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der gleichen Rasse in 

zuchtfähigem Alter, darunter eine Hündin, zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer auf 
Antrag für die Hunde dieser Rasse in der Form der Zwingersteuer erhoben, wenn der 
Zwinger und die Zuchttiere in das von einer von der Stadt anerkannten Hundezuchtver-
einigung geführte Zucht- oder Stammbuch eingetragen sind. 
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 Der Nachweis der Eintragung ist durch eine Bescheinigung der Hundezuchtvereinigung 
zu führen. 

 
(2) Als Zwingersteuer ist für jeden Zwinger, in dem Hunde zu Zuchtzwecken gehalten wer-

den, unabhängig von der Zahl der Hunde, die Steuer für einen Hund nach dem Steuer-
satz des § 2 Absatz 1 Buchstabe b) zu zahlen. Selbstgezogene Hunde sind, solange sie 
sich im Zwinger befinden, bis zum Alter von sechs Monaten von der Steuer befreit. 

 
(3) Die Vergünstigung der Zwingersteuer entfällt, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Ka-

lenderjahren keine Hunde gezüchtet werden. 
 
(4) Für gefährliche Hunde im Sinne des § 2 Abs. 2 wird eine Steuerermäßigung nach den 

Absätzen 1 bis 3 nicht gewährt. 
 
 

§ 6 
Allgemeine Voraussetzungen 

für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung 
 

(1) Eine Steuerbefreiung nach § 3 bzw. eine Steuerermäßigung nach §§ 4 und 5 wird nur 
gewährt, wenn der Hund, für den Steuervergünstigung in Anspruch genommen wird, für 
den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet ist. 

 
(2) Der Antrag auf Steuerbefreiung oder -ermäßigung ist spätestens zwei Wochen vor Be-

ginn des Monats, in dem die Steuervergünstigung wirksam werden soll, schriftlich bei 
der Stadt zu stellen. Bei verspätetem Antrag wird die Steuer für den nach Eingang des 
Antrags beginnenden Kalendermonat auch dann nach den Steuersätzen des § 2 Abs. 1 
erhoben, wenn die Voraussetzungen für die beantragte Steuervergünstigung vorliegen. 

 
(3) Über die Steuerbefreiung oder -ermäßigung wird eine Bescheinigung ausgestellt. Diese 

gilt nur für die Halter, für die sie beantragt und bewilligt worden ist. 
 
(4) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder -ermäßigung weg, so ist dies 

innerhalb von zwei Wochen nach dem Wegfall der Stadt schriftlich anzuzeigen. 
 
 

§ 7 
Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 
(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, in dem der Hund aufgenommen worden 

ist. Bei Hunden, die dem Halter durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hündin zu-
wachsen, beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in dem der Hund drei Monate 
alt geworden ist. In den Fällen des § 1 Abs. 3 Satz 2 beginnt die Steuerpflicht mit dem 
1. des Monats, in dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist. 

 
 
(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem der Hund veräußert oder 

sonst abgeschafft wird, abhandenkommt oder eingeht. 
 
(3) Bei Zuzug eines Hundehalters aus einer anderen Gemeinde beginnt die Steuerpflicht mit 

dem 1. des auf den Zuzug folgenden Monats. Bei Wegzug eines Hundehalters aus der 
Stadt endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Monats, in den der Wegzug fällt. 
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§ 8 
Festsetzung und Fälligkeit der Steuer 

 
(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder - wenn die Steuerpflicht erst während des Ka-

lenderjahres beginnt - für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt. 
 
(2) Die Steuer wird zum 01.07. eines Jahres fällig. Für zurückliegende Jahre und für Veran-

lagungen im laufenden Jahr nach dem 01.06.2023 wird die Steuer einen Monat nach 
dem Zugehen des Steuerbescheides fällig. Sofern Grundbesitzabgaben (Grundsteuer 
A, Grundsteuer B, Abfallgebühren, Straßenreinigungsgebühren) zu zahlen sind, wird die 
Hundesteuer vierteljährlich am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November mit 
einem Viertel des Jahresbetrages fällig. Sie kann für das ganze Jahr im Voraus entrichtet 
werden. 

 
(3) Wer einen bereits in einer Gemeinde der Bundesrepublik versteuerten Hund erwirbt oder 

mit einem solchen Hund zuzieht oder wer an Stelle eines abgeschafften, abhanden ge-
kommenen oder eingegangenen Hundes einen neuen Hund erwirbt, kann die Anrech-
nung der nachweislich bereits entrichteten, nicht erstatteten Steuer auf die für den glei-
chen Zeitraum zu entrichtende Steuer verlangen. 

 
 

§ 9 
Sicherung und Überwachung der Steuer 

 
(1) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von zwei Wochen nach der Auf-

nahme oder - wenn der Hund ihm durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hündin 
zugewachsen ist - innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund drei Monate alt ge-
worden ist, unter Angabe der Hunderasse bei der Stadt anzumelden. In den Fällen des 
§ 1 Abs. 3 Satz 2 muss die Anmeldung innerhalb von zwei Wochen nach dem Tage, an 
dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist, und in den Fällen des § 7 
Abs. 3 Satz 1 innerhalb der ersten zwei Wochen des auf den Zuzug folgenden Monats 
erfolgen. 

 
(2) Der Hundehalter hat den Hund innerhalb von zwei Wochen, nachdem er ihn veräußert 

oder sonst abgeschafft hat, nachdem der Hund abhandengekommen oder eingegangen 
ist oder nachdem der Halter aus der Stadt weggezogen ist, bei der Stadt abzumelden. 
Im Falle der Abgabe des Hundes an eine andere Person sind bei der Abmeldung der 
Name und die Anschrift dieser Person anzugeben. 

 
(3) Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstände und deren Stellvertreter sind verpflich-

tet, den Beauftragten der Stadt auf Nachfrage über die auf dem Grundstück, im Haushalt 
oder Betrieb gehaltenen Hunde und deren Halter wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen 
(§ 12 Abs. 1 Nr. 3a KAG NRW in Verbindung mit § 93 AO). Zur wahrheitsgemäßen 
Auskunftserteilung ist auch der Hundehalter verpflichtet. 

 
(4) Bei Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind die Grundstückseigentümer, 

Haushaltungsvorstände sowie deren Stellvertreter zur wahrheitsgemäßen Ausfüllung 
der ihnen vom Steueramt übersandten Nachweisungen innerhalb der vorgeschriebenen 
Fristen verpflichtet (§ 12 Abs. 1 Nr. 3a KAG NRW in Verbindung mit § 93 AO). Durch 
das Ausfüllen der Nachweisungen wird die Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach 
den Absätzen 1 und 2 nicht berührt. 

 
  



251 

 
§ 10 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 Buchst. b) des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233), handelt, wer vorsätzlich 
oder leichtfertig 
 
1. als Hundehalter entgegen § 6 Abs. 4 den Wegfall der Voraussetzungen für eine Steuer-

vergünstigung nicht rechtzeitig anzeigt, 
 
2. als Hundehalter entgegen § 9 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig oder unter 

fehlender oder falscher Angabe der Hunderasse anmeldet, 
 
3. als Hundehalter entgegen § 9 Abs. 2 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig abmeldet, 
 
4. als Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstand oder deren Stellvertreter sowie als 

Hundehalter entgegen § 9 Abs. 3 nicht wahrheitsgemäß Auskunft erteilt, 
 
5. als Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstand oder deren Stellvertreter entgegen 

§ 9 Abs. 4 die vom Steueramt übersandten Nachweisungen nicht wahrheitsgemäß oder 
nicht fristgemäß ausfüllt. 

 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
Diese Hundesteuersatzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hundesteuer-
satzung vom 5. Februar 1980 in der zurzeit gültigen Fassung außer Kraft. 
 
 
 
Bestätigung: 
 
Es wird nach § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommuna-
lem Ortsrecht – Bekanntmachungsverordnung (BekannmVO) vom 26.08.1999 (GV. NRW.  
S. 516), zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.11.2015 (GV. NRW. S. 741) bestätigt, 
dass der Wortlaut der vorstehenden Satzung mit dem Ratsbeschluss vom 14.12.2023 über-
einstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO verfahren worden ist. Hiermit wird 
die Bekanntmachung angeordnet. 
 
 
48607 Ochtrup, den 15.12.2023 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994  
(GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. 
NRW. S. 490), i. V. m. der Bekanntmachungsverordnung NRW in der zurzeit gültigen Fassung 
und § 11 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Ochtrup vom 13.07.2018, zuletzt geändert mit 
Änderungssatzung vom 18.12.2020, öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung NW gegen Satzungen, sonstigen Bestimmun-
gen und Flächennutzungsplänen nach Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
 
48607 Ochtrup, den 15.12.2023 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
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60.) Bekanntmachung der 14. Änderungssatzung der Beitrags- und Gebühren-
satzung vom 01.12.2009 zur Entwässerungssatzung der Stadt Ochtrup 
vom 20.12.1989 
 
 
 
 

14. Änderungssatzung der Beitrags- und Gebührensatzung vom 
01.12.2009 zur Entwässerungssatzung der Stadt Ochtrup vom 20.12.1989 
 
 
Aufgrund der §§ 7, 8, 9 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), der §§ 1, 2, 4, 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfallen in der Fassung vom 21. Ok-
tober 1969, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 
233), des Nordrhein-Westfälischen Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes 
vom 8. Juli 2016, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 4. Mai 2021 (GV. NRW 
S. 560) sowie der §§ 43 ff. des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deswassergesetz -LWG-) in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes zur Änderung wasser- 
und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1.470), hat der 
Rat der Stadt Ochtrup in seiner Sitzung am 14.12.2023 folgende 14. Änderungssatzung der 
Beitrags- und Gebührensatzung vom 01.12.2009 zur Entwässerungssatzung der Stadt Och-
trup vom 20.12.1989 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
§ 11 Absatz 1 der Beitrags- und Gebührensatzung vom 01.12.2009 zur Entwässerungssat-
zung der Stadt Ochtrup vom 20.12.1989 erhält folgende neue Fassung: 
 
Die Verbrauchsgebühr für Schmutzwasser unter Einschluss der anteiligen Abwasserabgabe 
beträgt je m³ Abwasser 2,24 Euro. 
 
 

§ 2 
 
§ 13 der Beitrags- und Gebührensatzung vom 01.12.2009 zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Ochtrup vom 20.12.1989 erhält folgende neue Fassung: 
 
Die Gebühr beträgt für jeden m² bebauter und/oder befestigter Fläche i. S. d. § 12 Abs. 1 dieser 
Satzung 29 Cent. Abweichend von Satz 1 beträgt die Gebühr für jeden m² bebauter und/oder 
befestigter Fläche i. S. d. § 12 Abs. 1 dieser Satzung für die in § 15 Abs. 1 lit. d) erfassten 
Nutzer 29 Cent. 
 
 

§ 3 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
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Bestätigung: 
 
Es wird nach § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommuna-
lem Ortsrecht – Bekanntmachungsverordnung (BekannmVO) vom 26.08.1999 (GV. NRW.  
S. 516), zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.11.2015 (GV. NRW. S. 741) bestätigt, 
dass der Wortlaut der vorstehenden Änderungssatzung mit dem Ratsbeschluss vom 
14.12.2023 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO verfahren worden 
ist. Hiermit wird die Bekanntmachung angeordnet. 
 
48607 Ochtrup, den 15.12.2023 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994  
(GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. 
NRW. S. 490), i. V. m. der Bekanntmachungsverordnung NRW in der zurzeit gültigen Fassung 
und § 11 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Ochtrup vom 13.07.2018, zuletzt geändert mit 
Änderungssatzung vom 18.12.2020, öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung NW gegen Satzungen, sonstigen Bestimmun-
gen und Flächennutzungsplänen nach Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
 
48607 Ochtrup, den 15.12.2023 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
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61.) Bekanntmachung des Lärmaktionsplanes der Stadt Ochtrup 
hier: Information und Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 47 d Abs. 3 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Zeit vom 
27.12.2023 bis 19.01.2024 

 
Bekanntmachung 

Lärmaktionsplan der Stadt Ochtrup 
hier: Information und Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 47 d Abs. 3 Bundesimmis-

sionsschutzgesetz (BImSchG) in der Zeit vom 27.12.2023 bis 19.01.2024 
 
Mit der EU-Umgebungslärmrichtlinie RL 2002/49 hat die Europäische Union eine europäische 
Regelung zur Betrachtung von Schallimmissionen getroffen. Darin werden die Staaten ver-
pflichtet, für bestimmte Gebiete und Schallquellen in einem vorgegebenen Zeitrahmen 
1. strategische Lärmkarten zu erstellen, 
2. die Öffentlichkeit über die Schallbelastungen und die damit verbundenen Wirkungen zu 

informieren, 
3. Aktionspläne aufzustellen und  
4. die EU-Kommission über die Schallbelastung und die Betroffenheit der Bevölkerung in 

ihrem Hoheitsgebiet zu informieren. 
 
Ziel der Regelung ist die Erfassung und Darstellung größerer Lärmquellen in Lärmkarten sowie 
die Erstellung von Lärmaktionsplänen, deren Aussagen und Umsetzung zu einer Verminde-
rung des Lärms beitragen soll.  
 
Grundlagen der Lärmkartierung 
• Es sind nur Schallberechnungen zugelassen – KEINE Schallmessungen 
• Grundlagen Straße: Es werden nur Hauptverkehrsstraßen (Autobahnen, Bundes- und Lan-

desstraßen) mit einer Belastung von mehr als 3 Mio. Kfz pro Jahr (8.200 Kfz/Tag) unter-
sucht 

• Verkehrsdaten: Verkehrszählungen mit durchschnittlichen Verkehrsmengen und Lkw-An-
teilen, zulässigen Geschwindigkeiten, Steigungen und Fahrbahnbelägen 

• Geländedaten: digitales Geländemodell mit Topographie, Gebäuden, Lärmschutzbauwer-
ken, Brücken etc. 

• Grundlagen Schiene: mehr als 30.000 Zugbewegungen/Jahr (Zuständigkeit: Eisenbahn-
Bundesamt) 

 
In der derzeit 4. Stufe der Lärmaktionsplanung sollen zunächst die Ergebnisse der Lärmkar-
tierung offengelegt werden und der Öffentlichkeit soll Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben 
werden. Die Ergebnisse der Lärmkartierung liegen daher in der Zeit vom 27.12.2023 bis ein-
schließlich 19.01.2024 im Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt - der Stadt Ochtrup, 
Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, während der Öffnungszeiten 
 montags + mittwochs  von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 dienstags   von 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 09.00 – 12.00 Uhr 
 oder außerhalb der Öffnungszeiten nach Abstimmung 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Um vorherige Terminabsprache, z.B. per Telefon unter 
02553/73-352, per E-Mail: denis.ultee@ochtrup.de oder schriftlich wird gebeten. Auch sind die 
Unterlagen auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter https://www.ochtrup.de/bauen-um-
welt/aktuelle-planverfahren/ im angegebenen Zeitraum einsehbar. Während der Auslegungs-
frist können Stellungnahmen beispielsweise online, schriftlich, zur Niederschrift oder per E-
Mail vorgebracht werden. Nicht fristgerecht eingereichte Stellungnahmen können unberück-
sichtigt bleiben. 
 
Ochtrup, den 18.12.2023    Stadt Ochtrup 
       gez. Christa Lenderich 
       Bürgermeisterin 

https://www.ochtrup.de/bauen-umwelt/aktuelle-planverfahren/
https://www.ochtrup.de/bauen-umwelt/aktuelle-planverfahren/
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62.) Bekanntmachung der vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes  
Nr. 4 a und b „Baugebiet nördlich der Gronauer Straße“ der Stadt Ochtrup 
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 

Baugesetzbuch (BauGB) und öffentliche Auslegung gemäß § 13 
Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 02.01.2024 
bis 02.02.2024 

 
 

Bekanntmachung 
 
Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 a und b „Baugebiet nördlich der 
Gronauer Straße“ der Stadt Ochtrup 
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 Baugesetzbuch 

(BauGB) und öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom 02.01.2024 bis 02.02.2024 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung der Stadt Och-
trup hat in seiner Sitzung am 15.09.2021 beschlossen, die Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 4 a und b „Baugebiet nördlich der Gronauer Straße“ im vereinfachten Verfahren gemäß § 
13 des Baugesetzbuches (BauGB) ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB aufzustellen und die öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 
2 BauGB durchzuführen. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die Änderung des Erschließungskonzep-
tes. 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und wird wie folgt begrenzt: 
 
Im Norden durch die nördlichen Grenzen der Flurstücke 7, 319, 11 und 13, 
 
im Osten durch die östliche Grenze des Flurstückes 13 sowie einer südlichen Verlän-

gerung, 
 
im Süden durch die Gronauer Straße tlw., 
 
im Westen durch die Turmstraße tlw.. 
 
Die angegebenen Flurstücke und Straßen liegen in der Flur 31 der Gemarkung Ochtrup. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 4 a und b soll in der Weise vereinfacht geändert werden, dass 
 
• die Erschließung des Planbereiches von der Gronauer Straße erfolgt, 
• ein Leitungsrecht sowie ein Rad- und Fußweg zur Anbindung an die Turmstraße ausgewie-

sen wird, 
• die überbaubaren Flächen an die neuen Erschließungsflächen angepasst werden und 
• die WA-Gebiete II-geschossig mit einer Grundflächenzahl von 0,4 und einer Geschossflä-

chenzahl von 0,8 ausgewiesen werden. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4 a und b „Baugebiet nördlich der Gronauer Straße“ 
mit Begründung wird vom 02.01.2024 bis einschließlich 02.02.2024 im Fachbereich III – Pla-
nen, Bauen und Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, während der Öff-
nungszeiten 
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 montags + mittwochs  von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 dienstags   von 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 09.00 – 12.00 Uhr 
 oder außerhalb der Öffnungszeiten nach Abstimmung 
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. Um vorherige Terminabsprache, z.B. per Telefon 
unter 02553/73-350, per E-Mail: angelika.kurz@ochtrup.de oder schriftlich wird gebeten. Auch 
sind die Unterlagen auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter www.ochtrup.de, Bauen & 
Umwelt, Aktuelle Planverfahren, im angegebenen Zeitraum einsehbar. Während der Ausle-
gungsfrist können Stellungnahmen beispielsweise online, schriftlich, zur Niederschrift oder per 
E-Mail vorgebracht werden. Nicht fristgerecht eingereichte Stellungnahmen können bei Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Soweit in den textlichen Fest-
setzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien anderer Art, etc. – oder Gut-
achten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der Stadt Ochtrup an vorgenannter 
Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. DIN-Normen werden vom 
Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und können auch über die Beuth Ver-
lag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie sind außerdem beim Deutschen 
Patentamt hinterlegt. 
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Startseite unter „Amtsblatt“ abgerufen werden.  
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 2 Abs. 
1 BauGB und der Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht.  
 
48607 Ochtrup, den 18.12.2023 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
  

mailto:angelika.kurz@ochtrup.de
http://www.ochtrup.de/
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63.) Bekanntmachung zur Absicht der Teileinziehung einer öffentlichen  
Verkehrsfläche gemäß Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NRW) 
hier: Gemarkung Ochtrup, Flur 39, Flurstück 9 (westlicher Teil) 
 
 

 

 
B e k a n n t m a c h u n g 

 
Absicht der Teileinziehung einer öffentlichen Verkehrsfläche gemäß Straßen- und We-
gegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) 
 
Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 den Beschluss gefasst, die 
Einziehung des Weges Gemarkung Ochtrup, Flur 39, Flurstück 9 (westlicher Teil), zur Größe 
von 1.791,00 m², einzuleiten, weil eine Verkehrsbedeutung nicht mehr gegeben ist. 
 
Das Einziehungsverfahren gemäß § 7 StrWG NRW wird hiermit eingeleitet und die Absicht 
der Einziehung wird bekannt gegeben, um Gelegenheit zu Einwendungen zu geben. 
 
Planunterlagen, aus denen der Umfang der Einziehung des genannten Weges ersichtlich ist, 
werden im Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt- der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 
48607 Ochtrup, während der Dienststunden 
 
 montags + mittwochs  von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 dienstags   von 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 09.00 – 12.00 Uhr 
 oder außerhalb der Öffnungszeiten nach Abstimmung 
 
Um vorherige Terminabsprache, z.B. per Telefon unter 02553/73-311, per E-Mail: nils.suen-
ker@ochtrup.de oder schriftlich wird gebeten. 
 
Bis zum 20.02.2024 können bei der vorgenannten Stelle gegen die beabsichtigte Einziehung 
Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift erklärt werden. 
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Pinnwand unter „Aktuelle Amtsblätter und Amtsblattarchiv“ abgeru-
fen werden. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Absicht der Einziehung wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 StrWG NRW in Ver-
bindung mit § 14 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Ochtrup öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
48607 Ochtrup, den 18.12.2023 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 
  

mailto:nils.suenker@ochtrup.de
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64.) Bekanntmachung zur Absicht der Teileinziehung einer öffentlichen  
Verkehrsfläche gemäß Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NRW) 
hier: Gemarkung Ochtrup, Flur 39, Flurstück 9 (östlicher Teil) 
 
 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 
Absicht der Teileinziehung einer öffentlichen Verkehrsfläche gemäß Straßen- und We-
gegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) 
 
Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 den Beschluss gefasst, die 
Einziehung des Weges Gemarkung Ochtrup, Flur 39, Flurstück 9 (östlicher Teil), zur Größe 
von 1.969,00 m², einzuleiten, weil eine Verkehrsbedeutung nicht mehr gegeben ist. 
 
Das Einziehungsverfahren gemäß § 7 StrWG NRW wird hiermit eingeleitet und die Absicht der 
Einziehung wird bekannt gegeben, um Gelegenheit zu Einwendungen zu geben. 
 
Planunterlagen, aus denen der Umfang der Einziehung des genannten Weges ersichtlich ist, 
werden im Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt- der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 
48607 Ochtrup, während der Dienststunden 
 
 montags + mittwochs  von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 dienstags   von 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 09.00 – 12.00 Uhr 
 oder außerhalb der Öffnungszeiten nach Abstimmung 
 
Um vorherige Terminabsprache, z.B. per Telefon unter 02553/73-311, per E-Mail: nils.suen-
ker@ochtrup.de oder schriftlich wird gebeten. 
 
Bis zum 22.03.2024 können bei der vorgenannten Stelle gegen die beabsichtigte Einziehung 
Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift erklärt werden. 
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Pinnwand unter „Aktuelle Amtsblätter und Amtsblattarchiv“ abgerufen 
werden. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Absicht der Einziehung wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 StrWG NRW in Ver-
bindung mit § 14 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Ochtrup öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
48607 Ochtrup, den 18.12.2023 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
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65.) Bekanntmachung zur Absicht der Teileinziehung einer öffentlichen  
Verkehrsfläche gemäß Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NRW) 
hier: Gemarkung Ochtrup, Flur 116, Flurstück 49 teilweise und Flurstück 

56 teilweise 
 
 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 
Absicht der Teileinziehung einer öffentlichen Verkehrsfläche gemäß Straßen- und We-
gegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) 
 
Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 den Beschluss gefasst, die 
Einziehung des Weges Gemarkung Ochtrup, Flur 116, Flurstück 49 teilweise und Flurstück 56 
teilweise, zur Größe von 4.737,00 m², einzuleiten, weil eine Verkehrsbedeutung nicht mehr 
gegeben ist. 
 
Das Einziehungsverfahren gemäß § 7 StrWG NRW wird hiermit eingeleitet und die Absicht der 
Einziehung wird bekannt gegeben, um Gelegenheit zu Einwendungen zu geben. 
 
Planunterlagen, aus denen der Umfang der Einziehung des genannten Weges ersichtlich ist, 
werden im Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt- der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 
48607 Ochtrup, während der Dienststunden 
 
 montags + mittwochs  von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 dienstags   von 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 09.00 – 12.00 Uhr 
 oder außerhalb der Öffnungszeiten nach Abstimmung 
 
Um vorherige Terminabsprache, z.B. per Telefon unter 02553/73-311, per E-Mail: nils.suen-
ker@ochtrup.de oder schriftlich wird gebeten. 
 
Bis zum 22.03.2024 können bei der vorgenannten Stelle gegen die beabsichtigte Einziehung 
Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift erklärt werden. 
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Pinnwand unter „Aktuelle Amtsblätter und Amtsblattarchiv“ abgerufen 
werden. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Absicht der Einziehung wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 StrWG NRW in Ver-
bindung mit § 14 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Ochtrup öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
48607 Ochtrup, den 18.12.2023 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 

mailto:nils.suenker@ochtrup.de
mailto:nils.suenker@ochtrup.de
http://www.ochtrup.de/


268 

  



269 

 
  



270 

 

 
 


	Stadtteile Ochtrup - Langenhorst - Welbergen
	in_2023_12_22.pdf
	Bekanntmachung
	B e k a n n t m a c h u n g
	B e k a n n t m a c h u n g
	B e k a n n t m a c h u n g


